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einen richterlichen Befehl (§ I RGBl. Nr. 87/1862) noch auf eine
gesetzliche Ermächtigung im Sinne des § 4 des zuletzt zitierten Gesetzes
stützen. Dies wird von der belangten Behörde selbst zugegeben.
Der Verfassungsgerichtshof hatte demnach festzustellen, daß der
Beschwerdeführer durch die umschriebene Amtshandlung in seinem
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf persönliche Freiheit
verletzt worden ist.

3236
Negativer Kompetenzkonflikt zwischen einer Verwaltungsbehörde
und einem Gericht (Magistrat der Stadt Wien und Bezirksgericht).
Sukzessive Zuständigkeiten zur Festsetzung der Höhe des Haupt-
mietzinses von Verwaltungsbehörde und Gericht. Außerkraft-
treten der verwaltungsbehördlichen Entscheidung durch An-

rufung des Gerichtes. Gewaltentrennung.
Erk. v. 10. Oktober 1957, K 1-4/57.

Zur Entscheidung über den von Emma B. gestellten Antrag auf ziffern-
mäßige Festsetzung der Erhöhung des Hauptmietzinses und auf Bestimmung
des Zeitpunktes des Beginnes dieser Erhöhung wegen Durchführung von
unbedingt notwendigen Erhaltungsarbeiten im Ausmaß von 18.739·73 S
für das Haus in Wien XI, Drischützgasse 6, ist gemäß § 36 Abs. 1 Mietengesetz
der geltenden Fassung vorerst der Magistrat der Stadt Wien, Bezirksamt
für den III./XI. Bezirk im staatlichen Wirkungsbereich, Gemeindeschlich-
tungsstelle, zuständig.

Die Entsch~idung dieser Behörde vom 31. Jänner 1957 wird aufgehoben.

Entscheidungsgründe :
1. Am 3. Dezember 1956 hat die Antragstellerin Emma B. beim

Bezirksgericht Favoriten gemäß § 7 MG. unter Vorlage der Rechnungen
und des Nachweises der Geldbeschaffung die endgültige Festsetzung
des Vielfachen begehrt, nachdem bereits mit Entscheidung des Bezirks-
gerichtes Favoriten vom 3. April 1956 dem Grunde nach entschieden
worden war, daß die Erhöhung des Hauptmietzinses zur Deckung
notwendiger Erhaltungsauslagen im Betrage von 17.232'40 S zulässig
sei.

Diesen Antrag hat das Bezirksgericht Favoriten mit Beschluß
vom 3. Dezember 1956 wegen Unzuständigkeit des angerufenen
Gerichtes mit der Begründung zurückgewiesen, daß nach Art. II
Z. 1 und §§ 24,36 des BGBL Nr. 241/55 der Antrag nach § 28 Abs. 3 MG.
bei der zuständigen Schlichtungsstelle einzubringen sei.

Der Magistrat der Stadt Wien, Bezirksamt für den II1./X1. Bezirk
Im staatlichen Wirkungsbereich, Gemeindeschlichtungsstelle, an
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welche sich die Antragstellerin danach gewendet hat, hat mit der
Entscheidung (§ 36 MG.) vom 31. Jänner 1957 den Antrag auf ziffern-
mäßige Festsetzung der Erhöhung des Hauptmietzinses und Bestim-
mung des Zeitpunktes dieser Erhöhung ebenfalls wegen Unzuständig-
keit zu dieser Entscheidung zurückgewiesen.

Beide Entscheidungen betreffen offenbar dieselbe Sache.
Der Verfassungsgerichtshof ist zur Überzeugung gelangt, daß ein

Kompetenzkonflikt zwischen einem Gerichte und einer Verwaltungs-
behörde (Art. 138 Abs. llit. a B.-VG.), u. zw. ein negativer Kompe-
tenzkonflikt im Sinne des § 46 VerfGG. 1953 gegeben ist. Die Besonder-
heit der Regelung durch die §§ 36, 37 MG. in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. Nr. 241/1955, stand dieser rechtlichen Feststellung
nicht im Wege. Es geht hier allerdings nicht darum, ob für Anträge
nach § 7 MG. auf Erhöhung des Hauptmietzinses ausschließlich ent-
weder die Verwaltungsbehörde oder das Gericht zuständig ist, denn
nach der allgemeinen Regel des § 36 Abs. 1 MG. kann vor dem Gericht
ein Verfahren hinsichtlich der in der Gemeinde gelegenen Mietgegen-
stände erst eingeleitet werden, wenn die Sache vorher bei der Gemeinde
anhängig gemacht worden ist, und mit der Anrufung des Gerichtes
durch eine Partei tritt die Entscheidung der Gemeinde, die im übrigen
durch kein Rechtsmittel angefochten werden kann, außer Kraft.
Hat der Gesetzgeber Behördentypen verschiedener Art mit solchen
Zuständigkeiten ausgestattet, die in einer bestimmter Weise aufeinander-
folgen, so liegt, wenn die nacheinander berufenen Behörden ihre
Zuständigkeit ablehnen, ein neagtiver Kompetenzkonflikt vor. Daß
die Antragstellerin gegen den Beschluß des Bezirksgerichtes Favoriten
vom 3. Dezember 1956 kein Rechtsmittel eingebracht hat, ist ohne
Belang, weil für den Begriff des negativen Kompetenzkonfliktes die
Ausschöpfung des Instanzenzuges keine Voraussetzung bildet.

Ir. In der Sache selbst hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:
Die "Sache", welche "vorher bei der Gemeinde anhängig gemacht"

werden muß, ist - soweit sie in diesem Verfahren eine Rolle spielt-
ein Antrag nach § 7 MG. mit dem Ziele einer entsprechenden Erhöhung
des Hauptmietzinses (§ 36 Abs. 1, § 24 Abs. 1 MG.). Der Verfassungs-
gerichtshof pflichtet der Auffassung durchaus bei, daß ein Antrag
nach § 7 MG. der Durchsetzung eines einheitlichen Anspruches dient.
Daraus kann aber wegen § 36 Abs. 1 MG. nur die Folgerung gezogen
werden, daß die Schlichtungsstelle über diesen Antrag in allen Stadien
seiner Verwirklichung vorerst zu entscheiden hat. Hierüber kann
für die Fälle, in denen die Mietzinserhöhung nach der Durchführung
der unbedingt notwendigen Erhaltungsarbeiten begehrt wird, ein
Zweifel überhaupt nicht bestehen. Hingegen wird wegen der ver-
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fahrensrechtlichen Anordnungen des § 28 Abs. 2 und Abs. 3 für die
Fälle, in denen vor der Durchführung einer unbedingt notwendigen
Erhaltungsarbeit ein Antrag nach § 7 MG. gestellt wird, eine .andere
Auffassung vertreten. In diesem Falle ist zunächst dem Grunde
nach zu entscheiden, ob und inwieweit die bestimmt bezeichnete
Erhaltungsarbeit die Erhöhung der Hauptmietzinse rechtfertigt und
innerhalb welchen Zeitraumes die dafür erforderlichen Kosten aus den
Hauptmietzinsen zu decken sind. Darüber, bis zu welchem Betrag
und von wann an die Erhöhung der Hauptmietzinse tatsächlich
zulässig ist, wird über Antrag erst entschieden, wenn feststeht, daß die
Erhaltungsarbeit wirklich vorgenommen wird. Nach dieser Meinung,
die von der Unzuständigkeitsentscheidung des Magistratischen Be-
zirksamtes übernommen worden ist, soll dann, wenn sich die Parteien
mit einer die grundsätzliche Mietzinserhöhung nach § 7 MG. bewilli-
genden Entscheidung der Schlichtungsstelle nicht zufrieden geben
und die Entscheidung des Bezirksgerichtes begehren, das gesamte
sich daraus ergebende Verfahren, somit auch das spätere Verfahren
zum Zwecke der Festsetzung des erhöhten Vielfachen, an das Bezirks-
gericht devolvieren. Auf § 37 Abs. I MG. kann diese Meinung nicht
gestützt werden, denn hier wird nur verfügt, daß die Entscheidung
der Gemeinde außer Kraft tritt, was nun auf eine bereits gefällte
~ntscheidung bezogen werden, jedoch nicht bedeuten kann, daß auch
die von dem Verfahren vor der Schlichtungsstelle noch nicht erfaßte
Materie der Schlichtungsstelle entzogen werden soll. Auch daraus,
daß das Gesetz das Verfahren über einen Antrag nach § 7 MG. für
die :Fälle, in denen die Erhaltungsarbeiten noch nicht vorgenommen
worden sind, in zwei selbständige Abschnitte gliedert, kann nicht
gefolgert werden, daß die Schlichtungsstelle von dem zweiten Ver-
fahrensabschnitt ausgeschaltet werden soll. Eine solche Unter-
scheidung hätte im § 36 MG. zum Ausdruck gebracht werden müssen,
wenn sie vom Gesetze beabsichtigt gewesen wäre.

Diese Unterscheidung widerspricht aber auch offenkundig dem
Zwecke des Gesetzes. Die Einschaltung der Gemeinde dient, wie § 36
Abs. I MG. ausdrücklich betont, der Entlastung des Gerichtes. Nach
dem Zeugnis der Erläuternden Bemerkungen der Regierungsvorlage
zur Mietengesetznovelle 1955 (NI'. 392 der Beilagen zu den steno-
graphischen Protokollen des NR., VII. GP.) hat die Erfahrung gezeigt,
daß das Schlichtungsverfahren geeignet ist, in zahlreichen Fällen
eine außergerichtliche Einigung der Parteien herbeizuführen oder
doch das Verfahren durch eine von den Parteien anerkannte Ent-
scheidung der Gemeinde zu einem r,schen Abschluß zu bringen.
Auch der Oberste Gerichtshof hat in seiner Entscheidung vom 4. Juli
1956, EvBl. 352(1956, festgestellt, daß die Erfahrung zeige, daß be-
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sonders in einfacheren Fällen die Parteien sich bei Mißlingen des
Vergleichsversuches häufig mit der Entscheidung der Gemeinde
begnügen. Offenbar deshalb wurde der Entscheidungsbereich der
Schlichtungsstellen der Gemeinde durch die Mietengesetznovelle 1955
erweitert. Nach der früheren Rechtsprechung konnten Anträge nach
§ 2 des Wohnungseigentumsgesetzes unmittelbar bei der Miet-
kommission eingebracht werden. Dies galt auch nach § 4 Abs. 2 des
Zinsstoppgesetzes für Anträge nach diesem Bundesgesetz. Durch
Art. II Z. 1 Mietengesetznovelle 1955 ist die Gemeinde nunmehr auch
in diesen Fällen zur Entscheidung gemäß § 36 MG. zuständig geworden.

Die vom Verfassungsgerichtshof abgelehnte Meinung verzichtet
auf die Entlastung des Gerichtes durch eine vorausgehende Tätigkeit
der Schlichtungsstelle und wird daher dem Gesetzeszweck nicht gerecht.

Auf Grund dieser Überlegungen mußte die Zuständigkeit der Ver-
waltungsbehörde bejaht und damit der von ihr erlassene Bescheid
(§ 51 VerfGG. 1953) aufgehoben werden.

III. Der Verfassungsgerichtshof bemerkt, daß er die Regelung
der §§ 36, 37 MG. für verfassungsgesetzlich unbedenklich erachtet
und sie deshalb seinem Erkenntnis zugrunde legen durfte.

Die Entscheidung der Gemeinde kann zwar nach § 36 Abs. 4 MG.
durch kein Rechtsmittel angefochten werden und sie bildet einen
Exekutionstitel nach § 1 EO. Diese Rechtswirkung tritt aber nur ein,
wenn sich die Parteien mit der Entscheidung durch die Gemeinde
zufrieden geben. Rufen sie das Gericht an, so tritt sie außer Kraft.
Die Gerichte haben über den Antrag vollkommen neu zu entscheiden.
Die außer Kraft gesetzte Entscheidung der Gemeinde äußert denn
auch keinerlei Wirkungen mehr. Die Anrufung der Gerichte kann
daher nicht einem Rechtsmittel gleichgesetzt werden. Dem Gesetz-
geber ist es nicht verwehrt, bei einer Materie des Zivilrechtes, wie sie
hier unstreitig gegeben ist, mit der Vollziehung Verwaltungsbehörden
zu betrauen. Kein Verfassungsgesetz verbietet dem Gesetzgeber
sukzessive Zuständigkeiten nach Art des § 37 MG. zu schaffen. Dem
Art. 94 B.-VG. würde wohl eine organisatorische Zusammenfassung
von Verwaltungs- ur.d Gerichtsbehörden in instanz mäßiger Gliederung
widersprechen; dieser Fall ist aber nicht gegeben.

Daran ändert der Umstand nichts, daß die - außer Kraft ge-
setzte - Entscheidung der Gemeinde wieder in Kraft tritt, wenn
der Antrag auf Entscheidung des Gerichtes zurückgezogen wird.
Denn diese Bestimmung will nichts anderes besagen, als daß die
Entscheidung der Gemeinde unter der zweifachen Bedingung sowohl
der Anrufung als auch der Aufrechterhaltung der Anrufung des
Gerichtes außer Kraft tritt.


